
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anleitung zum Ausfüllen des Lohnnachweises 
 
I. Allgemeines: Der Lohnnachweis ist die Grundlage für die Beitragsberechnung. Verantwortlich für das ordnungsgemäße Ausfüllen und das pünktliche Einreichen des 
Lohnnachweises bleibt der Beitragspflichtige, auch wenn eine dritte Person (z. B. Steuerberater oder Bevollmächtigter) mit der Erledigung beauftragt wurde. Der Lohnnachweis 
muss von jedem Unternehmer innerhalb von 6 Wochen, also spätestens bis zum 11.02. des dem Umlagejahr folgenden Jahres, eingereicht werden, auch wenn keine Versicherten 
beschäftigt werden (§ 165 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch, § 28 der Satzung der Lederindustrie-BG). Da die Frist durch Gesetz und Satzung vorgeschrieben ist, kann eine 
Fristverlängerung nicht gewährt werden. Nicht oder unvollständig eingereichte Lohnnachweise werden von der Berufsgenossenschaft durch Schätzung aufgestellt bzw. ergänzt. 
Hierdurch entsteht ein erheblicher Verwaltungsaufwand, der zu Lasten aller Unternehmer geht - somit auch zu Lasten der Unternehmer, die ihren Verpflichtungen pünktlich 
nachkommen. Gegen Unternehmer, die ordnungswidrig ihre Nachweispflicht nicht erfüllen, wird daher ein Bußgeldverfahren eingeleitet. 
 
II. Arbeitsstunden: Hier sind diejenigen Stunden zu erfassen, an denen der Versicherte für betriebliche Arbeit zur Verfügung stand. Hierzu gehören auch Überstunden, nicht 
jedoch bezahlte Fehlzeiten (Urlaub, gesetzliche Feiertage, Krankheitstage, usw.). Auch bei Zeitakkord zählen die Stunden der Anwesenheit zur betrieblichen Arbeit (nicht etwa 
addierte Fertigungszeiten). Für Heimarbeiter sind die Arbeitsstunden ggf. gemäß Stückzahl und durchschnittlicher Fertigungszeit zu schätzen. Die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden bei Tätigkeiten nach § 16 Abs. 3 SGB II („Ein-Euro-Jobs“) sind mit anzugeben.  
 
III. Versicherungsverhältnisse: Hier ist die Gesamtzahl der Beschäftigten einschließlich Aushilfen, Heimarbeitern  und Personen in Ein-Euro-Jobs zu nennen. Scheidet ein 
Arbeitnehmer aus und wird der gleiche Arbeitsplatz durch eine neue Arbeitskraft ausgefüllt, handelt es sich nur um ein Versicherungsverhältnis. Wird jedoch eine Aushilfskraft 
zusätzlich eingestellt, entsteht hierdurch ein neues Versicherungsverhältnis, und zwar auch dann, wenn die Aushilfskraft nur kurzfristig tätig war ( so besteht auch für Heimarbeiter, 
-innen je ein eigenes Versicherungsverhältnis). 
 
IV. Gesamtbruttoentgelt: Alle in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Personen sowie geringfügig Beschäftigte sind bei der Berufsgenossenschaft versichert und 
demzufolge bei der Aufstellung des Lohnnachweises zu erfassen. Für unentgeltlich Mitarbeitende ist ein entsprechendes Vergleichsentgelt nachzuweisen. Einkommen aus 
selbstständiger Tätigkeit und aus unternehmerähnlicher Tätigkeit (insbesondere von geschäftsführenden GmbH-Gesellschaftern mit maßgeblichem Einfluss auf das 
Unternehmen, AG Vorstandsmitglieder) ist nicht nachzuweisen. 
 
Vorbereitungs- und Fertigstellungsarbeiten, übliche Hilfsunternehmen und -tätigkeiten, hierzu gehört auch der kaufm. und verw. Teil (Büro), werden dem Unternehmensteil 
zugerechnet, dem sie dienen.  
Die auf Bürotätigkeiten entfallenden Löhne und Gehälter sind mit den Entgeltsummen für die techn. Gewerbezweige nachzuweisen. Dienen sie mehreren gesondert 
veranlagten Unternehmensteilen, so sind sie nach dem Verhältnis der unter diesen Unternehmensteilen anfallenden Lohnsummen entsprechend aufzuteilen. 
 
Gesamtbruttoentgelt sind grundsätzlich alle Bezüge, wie der Lohn bzw. das Gehalt (Bruttobetrag vor Abzug für Steuern und Arbeitnehmeranteile zur Kranken-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung), die als Gegenleistung für unselbständig geleistete Arbeit gewährt werden und für den Empfänger einen wirtschaftlichen 
Vorteil darstellen (§ 14 Viertes Buch Sozialgesetzbuch). 
 
Die Berufsgenossenschaft ist gesetzlich verpflichtet, die im Lohnnachweis gemachten Angaben nachzuprüfen. Die Lohnunterlagen sind daher 5 Jahre lang so aufzubewahren, 
dass sie dem Rechnungsbeamten jederzeit zur Nachprüfung vorgelegt werden können. 

 

Nachweispflichtiges Entgelt: Ja / Nein Nachweispflichtiges Entgelt: Ja / Nein 
Abfindungen 
- zur Abgeltung von Ansprüchen, die bis zum Zeitpunkt der Beendigung der 
  Beschäftigung bereits erworben wurden 
- als Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes 
 

Altersteilzeit-Entgelt (Modell I u. II) 
 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 
- vom Arbeitgeber an Versicherte gezahlte Entgelte 
- von der Bundesagentur für Arbeit direkt an Versicherte gezahlte Entgelte 
 

Aufstockungsbetrag zum Altersteilzeit-Entgelt 
 

Ausbildungsvergütungen an Auszubildende 
 

Aushilfslöhne 
Vgl. Geringfügige Beschäftigung 
 

Direktversicherung 
- ab 01.01.2005 
- steuerfreie Beiträge aus Leistungen des Arbeitgebers oder Entgelt- 
  umwandlung (einmaliger oder laufender Bezüge) bis max. 4 v. H. der RV-BBG 
  (§ 3 Nr. 63 EStG) 
- übersteigende Beiträge, auch innerhalb des steuerfreien Höchstbetrags von  
  EUR 1.800,- (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV; § 3 Nr. 63 EStG) 
 

- Altverträge bzw. Regelung bis 31.12.2004 
- pauschalversteuerte Beiträge aus Leistungen des Arbeitgebers oder Entgelt- 
  umwandlung von Einmalzahlungen (Pauschalversteuerung nach § 40 b EStG) 
- pauschalversteuerte Beiträge aus Entgeltumwandlung laufender Bezüge  
  (Pauschalversteuerung nach § 40 b EStG) 
- übersteigende Beiträge, auch innerhalb des steuerfreien Höchstbetrags von  
  EUR 1.800,- (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV; § 3 Nr. 63 EStG)  
 

Direktzusage 
- Entgeltumwandlung bis 4 v. H. der RV-BBG 
- vom Arbeitgeber finanziert 
 

Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz 
 

Essenszuschüsse, soweit sie nach § 40 Abs. 2Nr. 1 EStG pauschal besteuert 
werden 
 

Fahrtkostenersatz bei Pauschalbesteuerung nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG 
 

Geburtsbeihilfen  
 

Geldwerte Vorteile aus dem Arbeitsverhältnis, z. B. Kfz-Überlassung, 
Preisnachlässe, Personalrabatte, soweit lohnsteuerpflichtig 
 

Geringfügige Beschäftigung 
- Bruttoentgelt (so genannte Mini-Jobs EUR 400,-) 
- gesetzliche Arbeitgeberpauschale (Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge) 
- Bruttoentgelt innerhalb der Gleitzone (Entgelt zwischen EUR 400,01 bis  
  EUR 800,-) 
 

Gratifikationen 
 

Heimarbeiterzuschläge 
- Unkostenzuschlag bis 10 v. H. 
- Entgeltfortzahlungszuschlag 
- zur Abgeltung der durch Heimarbeit entstehenden Mehraufwendungen, soweit 
  diese 10 v. H. des Arbeitslohnes übersteigen  
 

Heiratsbeihilfen (§ 3 Nr. 15 EStG) 
 

Insolvenzgeld nach §§ 183 – 189, 208 SGB III (das geschuldete Arbeitsentgelt 
ist jedoch nachweispflichtig) 
 

Entgeltzahlungen ab der Eröffnung des Konkurs- bzw. Insolvenzverfahrens 
an Arbeitnehmer, die nach Eröffnung des Verfahrens bis zur fristgerechten 
Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse endgültig von der Arbeit freigestellt 
worden sind 
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Krankengeldzuschüsse, die vom Arbeitgeber zuzüglich neben dem 
Krankengeld gewährt werden 
 

Kurzarbeitergeld (KUG) 
 

Leistungszulagen 
 

Mehrarbeitslöhne 
 

Mutterschaftsgeld  
- gem. § 13 MuSchG 
- Zuschuss gem. § 14 MuSchG 
 

Ortszuschläge 
 

Pensionen, die vom Betrieb gezahlt werden 
 

Pensionsfonds 
- steuerfreie Beiträge aus Leistungen des Arbeitgebers oder Entgelt- 
  umwandlung bis max. 4 v. H. der RV-BBG im Rahmen von § 3 Nr. 63 EStG 
 

Pensionskasse 
- ab 01.01.2005 
- steuerfreie Beiträge aus Leistungen des Arbeitgebers oder Entgelt- 
  umwandlung (einmaliger oder laufender Bezüge) bis max. 4 v. H. der RV-BBG 
  (§ 3 Nr. 63 EStG)  
- übersteigende Beiträge, auch innerhalb des steuerfreien Höchstbetrags von  
  EUR 1.800,- (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV; § 3 Nr. 63 EStG) 
 

- sowie zusätzlich aus Altverträgen vor  
  01.01.2005 
- pauschalversteuerte Beiträge aus Leistungen des Arbeitgebers oder Entgelt- 
  umwandlung von Einmalzahlungen (Pauschalversteuerung nach § 40 b EStG) 
- pauschalversteuerte Beiträge aus Entgeltumwandlung laufender Bezüge  
  (Pauschalversteuerung nach § 40 b EStG) 
 

Prämien aus einem Arbeitsverhältnis (z. B. Anwesenheitsprämie; Erfolgs- 
  prämie) 
 

Provisionen aus einem Arbeitsverhältnis 
 

Sonderzulagen 
 

Sterbegeld an die Hinterbliebenen 
 

Überstundenvergütungen 
 

Unterstützungskasse 
- Entgeltumwandlung bis 4 v. H. der RV-BBG 
- vom Arbeitgeber finanziert  
 

Urlaubsabgeltungen 
 

Urlaubsgelder 
 

Tantiemen 
 

Vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers (VwL) 
 

Weihnachtszuwendungen, Dreizehntes Monatsgehalt 
 

Zusatzversorgungskassen 
Pauschalversteuerte Beiträge an Zusatzversorgungskassen gemäß § 40 b 
EStG (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 SvEV): 
- beitragspflichtiger Hinzurechnungsbetrag 
- pauschalversteuerter Beitrag 
 

Zuschläge (auch steuerfreie) 
- für Mehrarbeit 
- Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
- Erschwerniszuschläge 
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